
UNrrERSUCHUNGEN ZUR A1'HENISCHEN
VERFASSUNGSGESCHICHTE

1. Der Staatsstreich der Vierhundert.

Seitdem ein glücklioher Zufall uns Aristoteles 'Verfassung
von Athen' wiedergeschenkt hat, ist die Frage nacb dem Ver­
lauf der oligarohisohen Verfassungsumwälzung des Jahres 411
n. ChI'. immer wieder gestellt und immer neu beantwortet worden.
Die eingebenden, mehrfach von Thukydides, bis dahin unserem
Hauptzeugen, abweichenden Naohrichten forderten geradezu zur
Beschäftigung mit dem Ereigniss hel'aus; und ganz selbstver­
ständlich war es von vornherein, dass man Aristoteles neuer,
offensichtlich auf urkundliohes Material gegründeter Darstellung
den Vorzug gab vor Thukydides, der nicht als Augenzeuge da­
rüber berichten konnte, der überdies, wie die Rahmenerzählung
bei Aristoteles lehrte, Aristoteles bekannt wal' 1. Nooh in ge­
mässigter Form spraoh sich in diesem Sinne von Willl.mowitz
Aristoteles u. Athen [ 99 ff. Il 113 ff. vgL 356 ff. aus. Am
schä.rfsten betonte den Werth der Urkunden des Aristoteles
gegenüber der Erzählung des Thukydides cbarakteristischerweise
ein Hauptvertreter monumentaler Forscbung U. Koehler S.-B.
Akad. Berlin 1895 451 ff. Da.gegen erfolgte eine Reaktion von
historiscber Seite dUl"ch J. Beloch und besonders dnrch E. Mayer
Forschungenz. alt. Gesch. II 406 ff., die energisch für Thnkydides
eintraten und ihre Ansicht aufrecht erhielten (Meyer Gescll. d.
Alterth. IV 587 r.), als Koebler nochmals ausführlieh seine Auf­
fassung begründet hatte (S.-B. Aka,demie Berlin 1900 803 ff.). Uie
jüngste Forscbung, Busolt und Volquardsan (8. Anm. 1), strebt

1 Die vollständige Litteratur s. bei Buselt GI'. Geseh. 111 1456, 1 ;
neuerdings ist dazu noch Volquardsen Verhandlungen der 41t Philo­
logenversammlung in Hamburg 1905 IJeipzig 1906 123 ff. getl·eten.
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eine Vermittlung zwiscben den Ansehauungen Koelllerll und 1\Ieyers
an, und llat in maneben Punkten die Streitfrage der Lö~ung näher
geführt, a.ber doch auch Zweifelhaftes genug übrig gelassen. 1':s
BoH im Folgenden versucbt werden wieder einzelnes da.von zu

klären.
Eine ganz kurze Wiedergabe der beiden Hauptberichte ist

dafür unerlässlich.
Die Verfassungsänderung vollzieht sich nach Thukydidell

VIII 67-70 folgendermallsen: Nachdem längst im Geheimen für
Beschränkung der Demokratie Stimmung gemacht ist, wird

in einer Volklleversammlung die Wahl eines unumschrankten Aus­
I4cbusses von 10 Syngrapbeis für eine neue den hel'rschenden
Verhältnissen am meisten dienliche Verfassung durchgesetzt. In
einer zweiten Ve1'llammlung auf dem Kolonos Hippios nordwest­
lich ausserbalb Athens verfUgen die Syngrapheis volle frei~

:Meinungsäusserung über die Zukunftsverfassung und Aufhebung
sämmtlicber die fl'eieMeinung einschränkender Bestimmungen{Klage
wegen Gesetzwidrigkeit etc.), darauf beantragt der oligarchische
Führel' Peisandros Abschaffung der alten Amtsbefugnisse und
Tagegelder. Man soll fUnf Proedroi wäblen, die 100 Männer
auslesen, von denen jeder wieder Je drei bestimmt. Diese Vier­
hundert sollen mit freier Vollmacht herrschen und die (Fünftausend'
(die nach Vermögen und Körperkraft Leistungsfähigsten, auf die
man das Vollbürgerrecbt eingeschränkt hat) nach ibrem Ermessen
berufen. Kurz danach wird durch die Vierhundert und ihren An­
hang der alte noch im Amte stehende Rath im Buleuterion über­
rumpelt und zur Räumung des Amtsbauses gezwungen. Er er­
hält dafür die Diäten bis zum End~ seiner Amtszllit. Die Vier­
hundert treten an seine Stelle, erlosen aus sich Prytanen und
bringen die Eingangsopfer.

Aristoteles herichtet dagegen 'As. TL 29-32, die Athener
hätten sich durch die veränderten Verhältnisse nach dem Scheitern
der sicilischen Expedition genöt,higt gesehen die Verfa.ssung der
Vierhundert einzuführen. Nach Berufung des Volks habe Melobio8
die Einführungsrede gehalten, Pythodoros aus Anaphlysto8 den
Antrag gestellt, zu den früber eingesetzten zehn Probulen
zwanzig Männer über vierzig Jahre hinzu zu wäblen und diesem
Syngrapheis-Ausscbuss die Berathung und Empfehlung der für das
Staatswohl geeignetsten Massnahmen zu übertragen_ Ein Zusatz­
antrag des Kleitopbon wies die Syngrapheis an, dabei die Be­
stimmungen der kleistheniflcben Verfassung zu Rathe zu ziehen. Der
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Ausschuss wurde gewählt, trat zusammen und beantragte zuerst
Verpfiiohtung der Prytanen, alle Vorschläge zur Abstimmung zu
bringen, danach Aufhebung aller Rinderungs- und Zwangsmittel
gegen die Antragsteller, mit Todesstrafe gegen jeden Zuwiiler­
handelnden. Weiterhin wurde vorgeschlagen: Verwendung sämmt­
lieher Einkünfte für den Krieg, Aufhebung der Tagegelder für
alle höheren Beamten ausser Archonten und Prytanen und Ueber­
b;agung der Regiel'ungsgewalt an die körperlich und finanziell
Kräftigsten, nicht unter Fünftausend, so lange der Krieg andauere,
Die Bestimmung der <Fünftausend' sollte durch je zehn aus jeder
Phyle auszuwählende Männer von über vierzig Jahren nach
eidlicher Verpflichtung vorgenommen werden.

Als das Volk die Anträge der Syngrapheis guthiess, über­
wiesen die gewählten Fünftausend einem Hunderterausschuss aus
illl'er Mitte die Festsetzung der neuen Vel'fassung, Zwei Ent­
würfe wurden dann von den Hundert vorgelegt, eine endgUltige Zu­
kunftsverfassung und eine Uebel'gangsverfassung fiir das nächste
Jabr, Die erstere vertheilte alle zu den Fünftausend Gehörigen
über dreissig Jabre auf vier Rathsabtheilungen, von denen jede
wäbrend eines Jabres die Gesohäfte führen und die Oberbeamten
stellen sollte, die zweite bestimmte die Einsetzung eines Rathes
von vierhundert Mitgliedern, dem mit zehn duroh ihn gewäplten
Strategen und einem Sekretär die unumsohränkte Gewalt zu über··
tragen sei. Die Rathsherrn sollten aus einer Anzahl yorgesohlagener
Bewerber innerhalb der Phylen erlost werden, je vierzig Männer
über dreissig Jahre für die Phyle.

Beide Entwürfe wurden am 14. Thargelion von den Fünf­
tausend genehmigt, Aristomachos leitete die Abstimmung, und
damit wurde die Auflösung des bestehenden Rathes "01' der Zeit
verfügt, Seine Amtszeit lief bis zum 14. Skirophorion, aber sohon
am 22. Thargelion tl'aten die Vierhundert ihr Regiment an,

Es ist seit langem beobaoht.et, wie diese beiden naoh ihrer
Darstellungsform und ihren Einzelheiten so versohiedenen Be­
richte im Grunde einander doch ergänzen: die zwei Volks­
versammlungen für die Wahl der Syngrapheis und die Bekannt­
machung der von den Syngrapheis vorgeschlagenen Massregeln,
der Inhalt eines Theiles der Vorschlägoe stimmen bei beiden
überein. Wenn bei Thukydides die Anweisung für die Wahl der
'Fünftausend' fehlt, wird diese Anweisung doch gerade duroh
Peisandros' Antrag, dass die 'Fünftausend' nach Belieben zu
berufen seien, voramgesetzt (vgl. TbuJe VIII 72, I. ,86, 3 und
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nut. S. 808). Es genügt niclJt ftil' die Erklärung auf das vorher
erzählte PI'ogramm der Oligarchen, nur fünftausend Bürgern die
Herrsohaft zu übertragen, zu verweisen I. Danebeu bleiben als
wiohtigste Abweichungen des Aristoteles:

1. Die Zahl der Syngrapheis.
2. Die Konstituirung der 'Fünftausend' und ihres Ausschusses

fiir die neue Verfassung.
3. Die Zukunfts- und Uebergangsvel'fassung.
4.. Der Antragsteller für die Wahl der Vierhundert und

die Zusammensetzung der Vierhundert.
5. Der Zeitpunlü des Antritts der Vierhundert.
Es fragt sich ob diese Abweichungen alle mit Thukydides

unvereinbar sind und, sofern sie unvereinbar sind, ob Arilltoteles
überall der Vorrang gebührt.

Für die Zahl der Syngrapheill, bei Aristoteles dreissig, bei
Thukydides zehn, wird Ariatoteles durch die Atthidographen
Androtion und Philochoros b. Hal·pokr. u. (J'UTlPl1lpE1C; bestätigt,
dennoch braucM hei den versclliedenen Elementen, aus denen
sioh der A nsschuas zusammensetzte, zehn Probulen und zwanzig
Zugewählte, I,ein unmittelbarer Irrthum des Tbukydides oder seines
Gewährsmannes vorzuliegen. Ganz riohtig haben schon Costanzi
lUv. di filol. XXIX 1901 88 fl'. uull Volquardsen Verll. Ramb.
Philologenvers. 1905 124 f. darauf hingewiesen, daas unter den
zwanzig ZugewähIten wieder zehn den Namen Syngrapheis im
engeren Sinne geftihrt haben I{Önllten (vgl. Isokr. VII 58).

In grellem, unversöhnbarem Widerspruch befinden sich da­
gegen Thukydides und Aristoteles in dem zweiten Punkte. Aristo­
teles' Angabe (29, 5), dass man beabsiohtigt hat in der neuen Vel'­
faasung die Regierungsgewa.lt an mindestens fünftausend Bürger zu
ti bortragen . und für (lie Auswah I diesel' Fünftausend einen Aus­
schuss von hundert Kutalogeis niedergesetzt hat, ateht im Einldang
mit Thukydides (s. ob. S. 297) und wird anderweit ausdrücklich
bestätigt (Ps.· Lysiall XX l:i. 16. Bekk. Aneod. I 270, 17vgl.
190, 24), aber während TllUkydides wiederholt hervorhebt, dass
die Aufstellung und Vereinigung der 'Fünftausend' niemals statt­
gefunden habe, sondern nur Scheinlisten über aie !UJgelegt wor~

den seien (VIII 89, 2. 92, 11. 93, 2 vgl. Aristot. 32, 3), weist
ihnen Ariatoteles die Sohöpfung und Bestä.tigung der neuen Ver­
fassungen zu ß. Der scharfsinnige Versuch Volquardsens aO.

t Thuk. VIII 65,3 vgl. auch Busolt GI'. Gesch. III 1480 Anm.
2 Aristot.30, 1-32,1 vgl. ob. S. 297. Die Worte E1ttKUpwgev-
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128 f. die beiden Berichte dahin auszugleichen, dass für die Ein­
führung der neuen Verfassung eine Scbeinkonstituirung der Fünf­
tausend aus den Anhä.ngern der Oligarchen stattgefunden habe,
die Abfassung und der Absohluss der endgültigen Mitgliedslisten
aber immer wieder binausgesclloben sei, kann nicht als gelungen
gelten, er beruht nur auf Vermuthung und lult keine innereWalll'­
scheinlichkeit,

Der Widel'spruch bleibt. also bestehen, und von vornherein
el'heben sich schwel'e Bedenken gegen Aristoteles' Angaben (Meyer
Forsch, 427 ff.). Der 'Lysias' Rede für Polystratos (XX) entnommene
Hauptbeweis gegen die Einsetzung der Vierhundert durch die
'Fünftausend', dass Polystntos, der zugleioll Katalogeus für Be­
stimmung der <~'ünftausend' und Mitglied der Vierhundert war,'
als Rathsherr eingetreten sei, bevor die Liste der 'Ftinftausend'
abgeschlossen war, hat in seinem Gewicht etwas eiogebiisst da­
durch, dass Volquardsen 126 f. mit Reoht die Versobieden'
heit dei: beiden Aemter hervorgehoben hat, die man überwiegend
als zusammeogeböl'ig annahm. Aber die aus Lysiatl zu er­
sohliessende Tbatsacbe einer gleichzeitigen Ausiibung der beiden
Aemter bleibt darum dooh bestehen. Und vollends bündig wird
der Beweis durch die noch ninht geniigend betonte Beobnchtung,
dass die übrige den Ereignissen nahestehende Ueberlieferung
gel'ade wie Thukydides die Syngrapheis als die Schöpfer der Ver­
fassung der Vierhundert ansab. Dahin deuten tihereinstimmend
dil:l Angaben, dass Theramenes' Vater Hagnoll entsoheidend für
diese Verfassung eingetreten sei (Lys. XII 65), die Anekdote von
Sopbokles' Einverständniss bei der Abstimmung tiber die Einsetzung
der Vierhundert (Aristot. rbet. III 18 S. 1419 a) und der von
Isokrates VII 58 gegen die Syngrapheis als die Urheber des
Staatsstreiches erhobene Vorwurf. Auoh die von Xenophon Hell.
II 3, 45 dem Theramenes in den Mund gelegten Worte, dass
das Volk selbst die Einsetzung der Vierhundert besoblossen habe,
kann man hierherziehen. AJ'istoteles llat also geirrt und eine

TWV bt TO{lTIllV UiTO TOß 1tATJGoul; sind Überwiegend auf eine Be!!täl,iglmg
durch die alte athenische Volksgemeindo bezogen worden (v. Wilamo­
witz I 103; Mayar Forsch. 432, Gesell.IV 589, Busolt Geseb. 1484 Anm.),
thatsächlich mit einem gewis~en Recht (s. nut. S. ;(00), aber naoh Al'i­
~toteles' Erzählung können sie, wie dies sehr riohtig U. Koehler wieder'
holt betont hat (S.·R 1895460, 1900 813 f. vgL Volquard~en 11.0. 127f.),
nur auf die 'Fünftausend' geben, die eben naoh Volksheschlus~ die
Souveränctät des Gesammtvolks übernommen hatten (Aristot. 29, 5).
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genauere Betrachtung seines Beriohtes lehrt UDS auoh den Gl'llßtl
seines Irrthums vermuthell.

Auffällig ist in Aristoteles' Darstellung die Einführung des
Hunderterau88chusses der 'j;'ünftausend' an sich, naohdem 29, 3 als
Aufgabe der vom Volke gewählten Syngrapheis eben die Verfassungs­
reform lIngegeben worden ist, und 29, 5 thatsäohlich von einer
Verfassungsordnung berichtet wh·d. Dazu kommt die seltsamf.\
Art der Arbeit des Hunderteraussohusses: die gleiohzeitige Ver­
öffentlichung zweier Verfassungen, der endgültigen Zukunfts­
verfassung und einer Uebergangsverfassung, und die allerdings
nur durch Aristoteles' Bericht bezeugte Reihenfolge der Ver­
öffentlichung; man erwartet die Uebergangsverfassung, die an
zweiter Stelle steht, an erster. Endlioh fällt auf die von der
ganzen übrigen Darstellung absteohende Ausführliohkeit. in der
Wiedergabe der heiden Verfassungsentwiirfe und ihre Verknüpful1g
mit der fortlaufenden ErzälJlung K. 32, 1. Die Worte 01 IlEv
oliv ...•• a1.pE9EVTEl;; TauT11V O"uV€Tpa\Vav T~V 1ToA1TElav, ~1T1~

KUpWßEVTllJV OE TOUTWV tmo TOl) 1TAiJ90u<; KTA., deren formelle und
saohliche Beziehung solche 8ch wierigkeiten bereitet (s. S. 298, 2),
kehren fast ebenso in K. 30, 1, da wo der Hunderterausschuss
eingeführt wird, wieder (01 IlEV ouv alpE8evTEl;; TauTa O"uve­
Tpmvav, !WPW9EVTWV OE TO\1TWV KTA.), und man kann das zwiscben­
liegende Stüok eigentlich ganz entbehren. Nur ein kurzer Hin­
weis auf die Vierhundert, die Aristoteles sonst (29, 1. 41, 2) den
Thatsaohen entsprechend als das Wesentliche und EigenthümliQhe
in der Verfasllungsänderung des Jahres 411 ansieht, fehlt. Alles
das verlangt eine Erklä.rung. Und sie wird am einfar,hsten und
erscllöpfend dnrch die Annahme gegeben, dass Aristoteles die
Kapitel 30 und 31, eben den Bericht über die Verfassungen des
Hundert,erausschusse8, einer eigenen Quelle entnahm, während er
bis dahin theils eine Atthis, theils 'rhukydides benutzte. Im Be·
sonderen erklärte sich auch die widerspruohsvolle Beziehung rler
Worte lL 32, 1 ~1TlKUPWSEVTWV OE TOlhwv U1TO TOl) TrAnSOUl;;
(s.o.). Aristoteles, der sonst hier der Atthis folgt - die Angabe
des Leiters der entscheidenden Abstimmung Aristomaohos 32, I

ist von derselben Art wie die Nennung des Hauptredners Melobios
in der Versammlung für die Wahl der Syngrapheis 29, 1 - }lat
vermuthlich die rlort kurz geschilderte Verfassung der Vierlnmdert
durch die beiden ausführliohen Verfassungsentwürfe ersetzt. Und
dieses Einschiebsel mag er der oligarchischen Reohtfertigllngsc
schrift entnolIllmm haben, die schon von Wilamowitz Arist. I 168
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glüoklioh als Quelle des Aristoteles an dieser Stelle vermutbet hat.
Der Verfasser ist vorläufig nioht zu bestimmen, v. Wilamowitz
hat an Theramenes, E. Meyer Fon'lCb' 433, I an Antiphon, Buso!t·
Hermes XXXIII 1898 73, 1 an Archinos gedacht, jedenfalls ge­
hörte er zu den gemässigten Oligarchen. Die Einsetzung der
heiden Verfassungen durch den Ausschuss der Fünftausend und
die Rolle, die ihnen in der Zukunftsverfassung zugedacht ist,
spiegeln dieselben Gedanken wieder, die die Vierhundert nach
aussen hin immer wieder kund werden Hessen, dass nämlich die
Fünftausend im Grunde die Träger der Souveränetät seien (Thuk.
VIII 72, 1. -86, 3. 93,2). Dem Verfasser der Schrift mag es da­
rauf angekommen sein durch selnen Bericht über das Zustande­
kommen der neuen Verfas!lung diese Meinung auch für die Zukunft"
zu festigen. Er hat dabei wahrscheinlich nicht einmal unmittelbal'
gefälscht, sondern nur die von einer Oligarchen-Gruppe geplanten,
möglicherweise auch beantragten, aher nicht durchgesetzten Ent­
würfe wiedergegeben, die man anscheinend später, als das Kastell
der Vierhundert im Peiraieus zerstört war und ihr Sturz bevorstand,

-in der Noth des Augenblicks wieder hervor suchte I.

Sind diese Gedanken richtig, so wird man zunächst starke
Zweifel gegen die Urkundlichkeit der Zuknnftsverfassung hegen,
deren demokr~tischere Färbung gegenüber der Verfassung~ der
Vierhundert längst erkannt ist. Dass sie im Urkundenstil ab­
gefasst ist, giebt ebenso wenig einen Beweis dafür wie die Mög­
lichkeit sie zu verwirklichen. Es handelt sieh eben hier wohl
nur um einen papierenen Entwurf. Inwieweit die Uebergangs­
verfassung durchaus der wirldicb eingefühl·ten entspricht, lässt
sicb nicbt feststellen, dooh sind Abweiohungen nicht ausgeschlossen."
Danaoh ist es auch zwecklos zu erörtern, wie der Hunderter­
aussohuss in den Vorschlag hineingekommen ist. Er steht uud
fällt mit der endgültigen Zukunftsverfassung und kann nur durch
ein l\Hssverständniss auf die Verfassung der Vierhundert über­
tl'agon worden sein wahrsoheinlich durcIl Aristoteles' Schuld.

Es bleiben nun noch die beiden letzten Differenzpunkte
zwischen Thukydides und Aristoteles, die Zusammensetzung lIer
Vierhundert und der Termin des Rogierungsantritts der Vier-

1 Das Angebot der damals von den Vierhuudert abgesandten
'Unterhändler: 'l"OUe;; 'l"E 1tEV'l"UKIO"XIXioue;; d1tmpuv€iv, KuI b 'l"Otl'rwv lv
"!lEVEl il dv 'toie; 1tEVTUKIOXIA-ioll; /)OKlJ 'tour; TE'l"pm<oO"iour; €O"Eo9m (Thr1_.

"VIII 93,:2) gemalmt sehr an den Hauptinhnlt der Zukunftsvel'fassu\ ;.
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hundert. - Thukydides 67, 3. 68,1 erzählt, dass die Vierhundert
nach Peisandros' Antl'ag aus Kooptation von fünf gewählten

• Proedroi hervorgehen sollten" Aristoteles 31,1 dass sie nach der
schliesslich angenommenen Verfassung von den Phyleten zu wählen
seien, und hier erfährt er durch (IJysias" Rede für Polystratos,
der nach Wahl seiner Phylengenossen Mitglied des Rathes der
Vierhundel't war, eine nnmittel bare Bestätigung. Eine Vereinigung
der beiden Wahlformen, an die E. Meyer zeitweise (l<'orschg. II
431, vgl. Gescll. d. A. IV 587) gedacht hat, ist unmöglich (vgI.
Koehler S.·B, Ak. Berlin 1900 87, Costanzi aO. 92). Aher deshllib
brauchen wir Thukydides' Nachricht nicht preiszugeben, sie eröffnet
vielmehr einen tieferen Einbliok in die der Wahl der Vierhundert
vorausgehenden Verhandlungen. Thukydides scheidet ausdrücklich
zwischen dem allgemeinen Antrag der Syngrapheis und dem be­
sonderen des Peisandros. Wenn ein Thei! des nach Thukydides
vonPeisandros eingebrachten Antrags (Abschaffung der alten
Beamtenordnung und der Diäten) mit den nach Aristoteles 29, 5
von den Syngrapheis vergeschlagenen Bestimmungen (Nicht­
besoldung der Aemter während der Kriegszeit bis auf die der
neun Archonten und der Prytanen) iibereinstimmt, so ist das
lreineswegs unvereinbar. Peisandros mag für diesen Abschnitt
der Anträge der Syngrapheisder Sprecher gewesen sein. Dass
die Entwürfe der Syngrapheis in bestimmte Abschnitte getheilt
waren, geht auch aus Aristoteles aO. 4 hervor, der nach dem
ersten Paragraphen der Syngrapheis (A ufhebung aller Zwangsmittel
gegen die Redefreiheit, s. o. S. 297) den schon angeführten zweiten
mit einem /-lE.nx bE ndha. einführt. Nach den weiteren bei
Aristoteles erwähnten Bestimmungen (namentlich der Ernennung
der Katalogeis für die Auswahl der (Fünftausend') mag dann der
Antrag auf Einsetzung der Vierhundert. in der von 'fhukydides
gegchiIderten Form erfolgt sein. Abel' wenn der Hauptinhalt VOll

Peisandros' Vorschlägen ohne weiteres durchging, scheint doch
der stark oligarchisch gefärbte Wahlmodus rur die Vierhundert
auf Widerspruch gestossen zu sein, im Kollegium der Syngrapheis
!leIbst (s. ob. S. 301) oder innerhalb der Volksver!lammlung, da
jeder Theilnehmer zur Stellung von Anträgen berechtigt war
(Aristot. 29, 3). In einem Zusatzantrag wurde dieser Wahlmodus
geändel't und in der bei Aristoteles verzeichneten, durch IJysias
bestätigten Fassung angenommen. So kommt Thukydides ebenso
wie Aristot.eles zu seinem Rechte, eine wohl auf seinen Gewährs­
JUanll zurückgehende Ungenauigkeit des 'fhukydides liegt nur
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darin, dass er den Zusatz zu,PeisaIidros' im Ganzen angenommenen
Vorsohlägen ni,~ht ausdrüoklioh erwähnte.

Geradezu den AngelpunH für die Werthung der beiden
Beriohte bilden endlioh die nael] der herrsohenden Ansioht nioht
zu vereinigenden Angaben übel' die Zeit des Regierungsantritts der
Vierhundert: naoh Tbukydides sollen die Vierhundert nooh am
Tage der Volksversammlung auf dem Kolonos, in der ihre Ein­
setzung besohlossen wurde, den im Amt stehenden alten Rath
überrumpelt und zur Abdankung gezwungen haben, nach Aristo­
teIes hat zwisohen Einsetzung und Uebernahme deI' Herrsohaft
eine Fl'ist von acht Tagen gelegen,

An den von Aristoteles eingeführten Daten, 14. Thargelion
entsoheidende Volksvefilammlung, 22. Thargelion Antritt del' Vier­
hundert, 14. Skirophorion ordnungsmli.ssiger Antrittstermin des
neuen Rathes naoh der bisher geltenden Verfassung, darf natiirlioh
niollt gerüttelt werden. Wir müssen uns mit ihnen abfinden.
Danaoh ,hat U. Koehler S.-B. 1895 467. 1900 814 f. Thukydides'
Bericht einf30h verworfen, E. Meyer Forsoh. 427 ff. Gesch. 588
ihn aus inneren Gründen für den einzig glaubliohen erklärt und
das Datum des 22. Thargelion auf den Tag der offioiellen Ueber­
nahme der Geschäfte dUI'oh die Vierhundel·t gedeutet, mit dem
man die gewaltsame Uebernahme sm 14. später habe bemä'pteln
wollen. Zum Vergleioh Z(lg Meyer den napoleonisohen Staatsstreioh
vom 18. Brumaire (9. Nov.) 1799 heran, dem erst am 4. Nivose

Dec.) die feierliche Proklamation der neuen Consulatsver­
fassung folgte. Busolt 1485 ff. und Volquardllen 128 f; führten
Meyers l\nsicht darin weiter, dass sie in die Zeit zwisohen dem
14. und 22. Thargelion die Ausarbeitung der VOn Aristoteles be­
schriebenen Verfassungsentwürfe verlegten (ygI. ob. S. 297). Sind
aber die Voraussetzungen fur eine solche Schl'offe Gegenüber­
stellung des Thukydides und Äristoteles an dieser Stelle gerecht­
fertigt? Meines Eraohtens muss der Bericht des einen wie des
anderen hier anders aufgefasst werden als man es neuerdings meist
getban hat. Zunäohst Thukydides. Mit den letzten Thukydidea­
erk lärern deI' entscheidenden Worte 1 wird gewöhnlich die Be­
seitigung des alten demokratischen Rathes auf denselben Tag wie
die VolkBversammlung am Kolonos angesetzt. Selbstverständlicll

1 69, 1 l1T:€loq M t'J lKKAl'}ola oUllevoe; dVT€ITI:ÖVTOe; dA).G Kupwoaoa
TaOTa Ol€AU611. TOUe; T€TpaKoo{our; 11 b l'} tI 0 TEpo v TPÖn:tV TOltpb€ l<; 1'0
~OUA€UT~PIOV €i<n'rrarov.
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ist das nach der vorliegenden Gestalt des thukydideischen Textes
möglicll und bei der gedrängten Art der Schilderuug des Thukr­
dides von vornherein vielleioht näherliegend, auch lässt sich ein
solcher Ueberfall unmittelbar nachdem der Rath der Vierhundert
zusammengetreten war, sehr gut verstehen. Aber die Gl'llndlage,
deI' Wortlaut des Thukydides, steht nicht fest, wahrscheinlicher als
die herrschende Lesart. ist eine andere, die keinerlei Anhalt ge­
währt für die unmittelbare Aufeinanderfolge von Volksversammlung
und Auflösung des alten Rathes 1. Und davon abgeseben ergeben
Rich sachliche Bedenken gegen die Verlegung der beiden Er­
eignisse auf einen Tag und gegen die Konstituirung des Rathes
der Vierhundl'rt unmittelbar nach der Kolonosversammlung, des­
halb hat man auch scbon, ehe Aristoteles' Darstellung bekannt
war, mehrfach die Vertreibung des alten Rathes auf einen späteren
Tag verlegt (z. B. Wattenbach , de quadringentol'um Athenis
factione Berlin 184217, G. Gilbert, Beitl'. z. inneren Gesch. Athens
1877 307).

Sachlich ist einzuwenden, dass die Ausführung des Ueber­
falls unmittelbar nach den entscheidenden Beschlüssen schwierig
war allein der Zeit nach: wenn auch die Volksversammlung
früh am Morgen begonnen hatte, muss sie sicb durch die Ver­
handlungen und die Wablen doch weit in den Tag hinein
erstreckt haben, und es war fraglich, ob der Postenwechsel auf
den Mauern, den man für den Streich benutzen wollte (Thuk.
VIII 69, 2 vgl. VII 28,2), nicht schon vorüber war. Ausserdem
sind die Vierhundert in den Phylen gewäblt worden und zwar
wie uns das gleicherweise' Lysias' aO. 2 und Aristoteles 30, 1
nahelegen, ordnungsmässig in den Phylenversammlungen, nicht in
eilig während der Ekklesie zusammengerafften Phylenkommissionen ;

1 An Stelle des vom eod. Vaticanus B überlieferten 1\bfJ (JOTEpOV
Tp6mp TOI4Joe haben sämmtliche anderen Handschriften Tp6m.p TOI4Jbe
(JO'TEpOV l)0fJ, was Hude sehr richtigerweise in den Text seiner Ausgabe
aufgenommen hat. Er begründet die Lesart kurz in seinen Com­
mentarii critici ad Thllcydidem pertinentes Hauniae 1888 67 rein
grammatisch mit den verwandten Verbindungen ~1fEIT' fiofJ VIII 46,4
und EVTa08a 'ijbfJ VI 44, 3. Eine Parallelstelle zu dem auff"alligen fibfJ
uOTepov des eod. Vatic~1.nus findet sich bei Thukydides, soweit ich das
11abe feststellen können, überhaupt nicht vor. Gar nichts folgern
lässt sich aus der möglichen, aber keineswegs nothwendigen Beziehung
des Tl) OUV ~IJ€P~ EK€ivIJ 69, 2 auf die 67, 1 erwähnte PfJTfI ~1J€pa der
Volksversammlung (vgl. auch 67, 2 ~'IT€IT(l €'ITel i) lWEpa EcpilKE).
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die Phylellwabl bedeutete eine Abschwächung des Programms der
oligarchischen Heisssporne (s.o.). Darllach konnte also der Zu­
sammentritt des Ratbes der Vierhundert gar nicM an dem Tage
der Volksversammlung auf dem Kolonos stattfinden.

Alle diese Erwägungen führen zu dem Ergebnis!!, dass an
der bisher vorherrschenden Auslegung des thukydideischen Be­
ricMes nicht festgehalten werden kann. Aber auch der aristo­
telische Bericht verlangt aller Wahrscheinlichkeit nach eine von
der geltenden Ansicht abweichende Beurtheilung. Hier handelt
es sic11 um die Worte K. 32, t 11 IJ,Ev POlJAiJ <fJ> Enl KllAAiou
nplv btapOlJA€UO'(U KaT€Au611 JlllVO<;; 8apTllAuDvo<;; T€Tpal:n, €nl
bEKa, mit denen nicht eine Datirung der Auflösung del! alten
Rathes selbst, l!ondern nur eine Datirung des Auflösungsbesc11luBses
vom U. Thargelion gegeben werden Boll.

Man hat die Zeitangabe bisher durchgängig auf die wirk­
liclle Auflösung des alten Rathes bezogen und dann mit vollem
Reoht ftir die Zeit zwischen dem 14. und 22. Tbargelion einen
Ratll neben den Beamten vermisst 1. Meyer Forsch. 425 gründet
eben darauf seine Vermuthung einer :wirklichen und einer offi­
(lieHen Herrsohaftsübernahme durch die Vierhundert (8. 303),
Koehler S.~B. 1895 2. 1900 815 denkt an eine provisorische
Regierung. Aber Bollen wir glanben, dass Wall uns hente.auf~.

fällt, Aristotelee, dem Verfasser der Politeiai und der PoIltik,
nicllt auch auffiel? Dass er gedankenlos die beiden Daten neben
einander setzte, obwohl ihm Tbukydides' Darstellung bekannt
war? Vorlä.ufig IH\'ben wir, meine ich, dazu kein Recht, um so
weniger als sich aus seiner Darstellung selbst eine durchaus
folgerichtige Entwioklung der Ereignisse herleiten lässt. Die
Verfassung der Vierhundert war ordnungflmltssig besohlossen
worden und nach Aristoteles 31,2 für das näohste Amtsjahr be­
reohnet, das mit dem 14. ökiropborion 411 begann. Wenn
Aristoteles desllalb 32, 1 von einem Antritt del! Rathes der Vier­
Imndert am 22. TbargeliQn 411 berichtet, kann nnr diesel! Datum
seine Behauptung, dass der alte demokl'atiRche Rath vor Ablauf
seiner Amtszeit abgelöst worden sei, beweisen. Vom 14. bis zum
22. Thal'gelion musste Ilothwendig, auoh wenn die Vierhundert
eingesetzt waren, der alte Rath die Geschäfte behalten. Es

1 Nachträglich sehe icl, , dass auch schon Hol'. Micheli, 11\ revo­
l~ltion oligarchique des quatre-cenUl EI Athenes Genf 1893 95 den an'
deren Gedanken erwogen hat, ohne ihn auszuführen.

lt/leln. MUll. f. Phllol. N. F. LXII. 20
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herrsohten in manoher BeziellUng ähnliohe Verhältnisse wie nach
dt'l' Neuwahl des ordllungllmässigen demokt'atisohen Rathes. Eine
einseitige Ablösung des Rathes, ohne dass mit ihm zugleich die
Beamt~n abtraten, ist bei der Stellung, die der Rath in der athe­
nisohen Verfassung einnimmt, nioht denkbar.

Fassen wir zusammt'n, so ergiebt sich unabhängig für TllU­
kydides mit Wabrscheinliohkeit als Ze.itpllnkt der gewaltsamen
Ueberrumpelung des alten Rathes ein Tag bald nach der Rolonos·
versammlung vom 14. l'hargelion, bei Aristoteles nahezu mit
Sicherheit die Beziehung seiner scheinbar die Auflösung des alten
Rathes am 14. Thargelion bezeichnenden Angabe auf dfln ent·
soheidenden Volksheschluss vom 14. Thargelionj am 22. Thargelion
tritt der Rath der Vierhundert an. Folgerichtig kommen beide
dahin überein, dass am 22. Thargelion der alte Rath in der~ von
Thukydides geschildel·ten Weise verdrängt wurde. 80 lässt sich
auch in diesem letzten Punkte eine Uehereinstimmung zwischen
Tbukydides und Aristoteles erzielen.

Ftir heide Schrifsteller hat die scharfe Gegenprüfnng im
Ganzen ein sehl' günstiges Ergebnills gebabt. Bei Thukydides liegen
im schlimmsten Falle ein paar Ungenauigkeiten vor (s. o. 8. 29B.
302 f.), ftir die er aber nicht selbst verantwortlioh zu maohen wäre,
sondern sein Gewährsmann. Denn dass Thukydides nach seiner
Rüokkehr in Atben nooh die officiellen Akten eingesehen bat
(Meyer Forsoh. 418. 420. 415, Geso]l. (87), lässt sich, wie Küehler
S.-R 1900 14 Anm. mit Reollt hervorhebt, nioht beweisen und
ist an sich nioht wahrsohein lieh, ganz abgesehen von der Wabr'
Bcheinlichkeit oder Unwahrsoheinlicbkeit, ob die Akten bei Thuky­
dides' Riickkunft nooh vorbanden waren. Aristoteles hat den einen
gr08sen Irrthum begangen, dass er der von ihm benutzten oli­
garohischen Brosohüre die I{onstituirung der 'Fünftausend' ge·
glaubt hat. Im Allgemeinen el'gänzen sich, wie gesagt, glüoklic]l
Thukydides' im grossen historiscben Rabmen gefasste Darstellung
und Arist( teles' AktenchfQnik. Die Einführung der Verfassung
des Rathes der Vierbundert ist demnach etwa folgendermassen
verlaufen:

Die organisirte oligarchische Partei benutzt die naoh dem
Soheitern der sicilisohen Expedition vorherrscbende reaktionli.ro
Stimmung und die besondel'en auswärtigen Verhältnisse des Frtih·
iabres 411 um ans Ruder zu kommen. Die Massen werden ein­
gescbtichtert und einzelne ihrer Ftihrer aus dem 'Wege geräumt,
sonst aber beobaohten die Oligarcheu, eben weil sie die grosse
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Zalll der Gemässigten für ihre Zweel(e verwenden wollen, durch­
aus die gesetzliohen Formen. Ein Dreissigeraussehuss für die
Vorlage neuer Verfassungsvorschläge wird auf ihr Betreiben ge­
wählt. Er bringt am 14. Thargelion in einer Volksversammlung
auf dem Kolonos 1 seine Anti'äge vor: zunächst Aufhebung aUer
die freie Meinungsäusserung hindernden Verordnungen und Ge­
setze, dann die grösste Einschränkung der Tagegelder und Ver­
wendung aller Mittel für den Krieg, ferner Uebertragung der
Souveränetät der Bürgersohaft auf die nach Körperkraft und
Mitteln Leistungsf'ahigsten, nicht unter Fiinftausend, die durch
einen Hunderterallssohuss, je zehn für Jede Phyle, bestimmt werden
sollen 2, endlioh Einsetzung eines Rathesvon vierhundert Mit·
gliedern mit voller Regierungsvollmaoht und der Befngniss die
Fünftausend nach Bedarf einzuberufen auf das nliehste Jahr.
Vielleicht ist dabei auch schon eröffnet worden, dass diese Ver­
fassungsform nm als Uebergang dienen sollte und künftighin eine
stärkere Betheiligung der Fünftausend an der ausübenden Re­
gierungRgewalt beabsiohtigt sei. Alle Anträge wurden angenommen,
nur die Wahlform der Vierhundert wurde etwas abgeändert.
8t8tt einer fortschreitenden Kooptation, wie sie Peisander viel­
leicht mit einer Erinnerung an die Wahl der spartanischen Ritter 3

vorgeschlagen hatte (S. 296), verfügte man eine Wahl inn~halb

der Phylen und eine gleichmässige Vertheilung auf die Phylen
(je vierzig).

Danach erfolgten die Wahlen. Der Hunderteraussohuss trat iu­
sammen und begann Listen aufzustellen, die bis zu dem am 14. Ski­
rophorion beginnenden neuenAmtsjahr ,",ollendet sein mUllsten. Bei
diesen Vorberatbungen scbeinen die versohiedenen Gruppen, die

lOb, wie man verschiedentlich gemeint hat (vgl.zuletzt Meyer
Gesch. IV 585), dieser Versammlungsort gewählt war, um dort die
Massen leichter terrorisiren zu können, muss dahin gestellt bleiben.
Aus den Worten des Thukydides 67,:3 EUVEKA1JO"llV TIJV ~KKATJulllV lässt
sich das jedenfalls nicht entnebmen (vgl. Poppo-Stahl z. d. St.). Ausser­
dem lag der Kolonos für die Abwehr eines etwa von Dekeleia her
drohenden Angriffes in der That besonders günstig. Dass der Termin
genau einen Monat vor dem Ende des officiellen Amtsjahres lag, hat
scbon Kenyon z. Anstot. 32, 1 richtig bemerkt.

il Diese Art der Bestimmung wal' offenbar dem bei Aufstellung
der athenischen Rittcrliste durch die vom Volke gewählten l'lehn ~ata·

logeis ühlichen Verfahren (Aristot. 'Aß. 'Ir. 49,2) naohgebildet.
3 Vgl. Xenoph. AaK€b. 'lrOA. 4, 3.
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sich für die Verfasflungsänderung .zusammengethan batten, die
oligarcbisoben Heillssporne und die Gemällsigten scbon in ihren
verscbiedenen Plänen und Wünscben hervorgetreten zu sein, Da
man die <Fünftausend' als Minimalzabi festgesetzt hatte, die von
den extremen Oligarohen zunäcbst als Maximalzahl in .Aussicht
genommen war (Thuk. 65, 3), schwankten die Aufstellungen inner­
halb des Ausschusses zwisoben 5000 und 9000, ohne dass man zu·
nächst zum Abschluss kam 1. Der alte Rath lind die alten Beamten
führten inzwischen verfassungsgemäsll die Geschäfte weiter,

Diese Entwicklung war nicht im Sinne der oligarohischen
Heis8sporne, die mehr und mehr fÜr die Verwirklichung ihrer
Hoffnungen, die volle Herrschaft zu erlangen, fürchten mussten.
So entschlossen sie sicb zu einem Gewaltstreich und rissen die
mit ihnen im Rathe der V'ierhundert vereinten gemässigteren
Elemente mit sich fort. Während des Ablösung!lwechsels der
Wachmauuschaften auf den Mauern drangen am 22. Thargelion
die Vierhundert bewaffnet und von einer Leibwache uichtatbenischer

I begleitet in das Buleuterion und zwangen den alten
ut' Abdankung gegen Zahlung der bis zum Ende seiner

Amtsperiode am 13. Skirophorion laufenden Tagegelder. Sie
erloBten ihre eigenen Prytanen, brachten die Eingangsopfer dar
und traten damit vor der gesetzliohen Zeit ihre ausserordentliche
Gewalt an.

Erst mit diesem Staatsstreich gewann die durohaus gesetz­
mässig eingeführte Behörde der Vierhundert einen revolutionären
Charakter, Zugleich war damit das Ziel der oligarohischen Führer,
die sohrankenlose Herrschaft über Athen. erreicht; die Auswahl
und Zusammenberufung der' Fünftausend> konnte in's Ungewisse
herausgeschoben werden, Mit Recht forderte später Alkibiades als
Führer des samischen Heeres, das sich nach dem Staatsstreich zu
einer eigenen Bürgerschaft zusammeugeschlossen hatte, als Vor'
bedingung des Jhiedens mit der Bürgerschaft in Athen die Wieder­
herstellunJ:r des alten demokratischen Rathes der Fünfhundert, der
eben vor der Zeit widel' die Verfassung beseitigt worden wal'
lThuk. Vln 86,6). Den Ratb der Fünfhundert hat man auch Ilach
dem Sturz der Vierhundert wiedea' eingeführt, sorl~t aber die Grtlnd·
züge der von den Syngrapheis beantragten Refol'm bestehen lassen
(Thuk. VIII 97 vgl. Andol,. I 96).

Erlangen, Walther Judeich.

1 Ich sllhe keinen Grund die bei 'Lysias' XX 13 erwähnte Zahl von
den l!OOO VolllJürgern, die Polystratos als Kata]ogeus habe auswählen
wollen, nachdem die Einführung der Verfassung der Vierhundert be­
schlossen war, mit Beloch, Berölkerung der griech.·röm. Welt 188il
107 f. und Forsch. 431 f. vgl. Gesch. IV 581) Anm. 599 auf eine
andere Zeit, Periode nach dem Sturz der Vierhundert, zu beziehen,
Aristoteles' Darstellung bestätigt vielmehr die Angaben der 'lysianischen'
Rede, - Deber die von vornherein hestehenden verschiedenen Gruppen
innerhalb der Vierhundert vgl. Lys. aO. 1, ob, EI 301 und den !:itUl'Z der
Vierhundel't (Thuk. VIII 90 ft'. Aristot. 'M. 'Ir. 33,




